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Durchführungsbestimmung 
zum Denkmalpflegegesetz

vom 24. September 1976

Auf Grund des § 16 des Denkmalpflegegesetzes vom 19. Juni 
1975 (GBl. I Nr. 26 S. 458) wird im Einvernehmen mit den Lei
tern der zuständigen zentralen Staatsorgane folgendes be
stimmt:

Zu den §§ 8 und 9 des Gesetzes:

§ 1
(1) Das Institut für Denkmalpflege der DDR (nachfolgend 

Institut genannt) ist für die fachwissenschafffiche Anleitung 
in allen Fragen der Erfassung und der Klassifizierung, des 
Schutzes und der Pflege, der Nutzung und der gesellschaft
lichen Erschließung der Denkmale verantwortlich. Es hat den 
örtlichen Räten Gutachten und Stellungnahmen zu vorgese
henen denkmalpflegerischen Maßnahmen anzufertigen.

(2) Für die Wahrnehmung der Aufgaben des Instituts ge
genüber dem jeweiligen Rat des Bezirkes oder Kreises ist der 
regional zuständige Chefkonservator des Instituts verantwort
lich.

§ 2
Die fachwissenschaftliche Anleitung des Instituts bezieht 

sich auf bauüche, gärtnerische und städtebauliche Maßnah
men an Denkmalen bzw. in Denkmalschutzgebieten einschließ
lich des Wirkungsbereiches des Umgebungsschutzes. Sie 
schließt insbesondere ein:
— Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, wie 

Putz, Anstrich, Fenster- und Dachemeuerungen,
— Untersuchungen, Freilegungen, Grabungen an oder in 

Denkmalen,
— Konservierungsmaßnahmen einschließlich konstruktiver 

Sicherungen,
— Restaurierungsmaßnahmen zur Ergänzung des Bestandes 

und zur Wiederherstellung der Wirkung,
— Veränderung der Grundrisse, der Ausstattung und der Be

schilderung von Baudenkmalen.

§ 3
(1) Die Räte der Kreise stützen sich bei der Erfassung der 

Denkmale auf vorliegende Erfassungsmaterialien, auf die Er
gebnisse der regionalen Bestandsforschung des Instituts, auf 
die Meldungen der Rechtsträger, Eigentümer oder Verfügungs
berechtigten sowie auf die Vorschläge von staatlichen Orga
nen, Betrieben und Einrichtungen, gesellschaftlichen Organi
sationen und Bürgern.

(2) Die nach Abs. 1 erfaßten Objekte unterliegen bis zur 
Entscheidung über die Erklärung zum Denkmal dem im Ge
setz vorgesehenen Schutz.

§ 4
Die Denkmalerklärung wird dem Rechtsträger, Eigentümer 

oder Verfügungsberechtigten in Form einer Urkunde über
geben.

§ 5
(1) Die Räte der Kreise berufen zu ihrer Unterstützung nach 

Abstimmung mit den Räten der Bezirke und dem Institut 
ehrenamtliche „Beauftragte für Denkmalpflege“. Aufgaben 
und Verantwortung der Beauftragten für Denkmalpflege re
gelt der Minister für Kultur.

(2) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Beauftragten für Denk
malpflege ist eine gesellschaftliche Tätigkeit im Sinne des § 1 
der Verordnung vom 11. April 1973 über die Erweiterung des 
Versicherungsschutzes bei Unfällen in Ausübung gesellschaft
licher, kultureller oder sportlicher Tätigkeiten (GBl. I Nr. 22

S. 199). Für den Versicherungsschutz gilt weiterhin §6 der 
Anordnung vom 18. November 1969 über die Bedingungen 
für die Pflichtversicherung der staatlichen Organe und staat
lichen Einrichtungen bei der Staatlichen Versicherung der 
Deutschen Demokratischen Republik (GBl. II Nr. 101 S. 682).

§ 6
(1) Bei Aufhebung einer Denkmalerklärung legt der zu

ständige Rat des Kreises auf Grund eines Gutachtens des In
stituts im Einvernehmen mit dem für das Denkmal verant
wortlichen Staatsorgan und unter Einbeziehung des Eigentü
mers, Rechtsträgers oder Verfügungsberechtigten fest:
— welche Teile oder Ausstattungsstücke eines Denkmals zu 

bergen sind,
— an welcher Stelle geborgene Teile oder Ausstattungsstücke 

einzubauen, auszustellen oder aufzubewahren sind,
— in welcher Form und in welchem Umfang eine Dokumen

tation des Denkmals anzufertigen ist.
(2) Der Rat des Kreises legt ferner fest, wer Maßnahmen zur 

sachgemäßen Bergung, Überführung und Einordnung des Ber
gungsgutes am neuen Ort sowie für die Anfertigung der Do-, 
kumentation durchzuführen und zu finanzieren hat.

Zu § 10 des Gesetzes:
§ V

(1) Die Mitglieder der Räte der Städte, Stadtbezirke und 
Gemeinden für Kultur berichten den übergeordneten Räten 
jährlich über die Ergebnisse ihrer Kontrollen.

(2) Das Institut wirkt bei der langfristigen städtebaulichen 
Planung und Entwicklung der Städte und Gemeinden mit.

Zu § 11 und § 12 Abs. 5 des Gesetzes:

§ 8
(1) Zur Vorbereitung aller Maßnahmen an Denkmalen ist 

der Rechtsträger, Eigentümer oder Verfügungsberechtigte des 
Denkmals verpflichtet, die Genehmigung beim Rat des Krei
ses, Abteilung Kultur, einzuholen. Dazu hat er eine vom In
stitut bestätigte denkmalpflegerische Zielstellung vorzulegen. 
Diese denkmalpflegerische Zielstellung ist bei Baudenkmalen 
die Voraussetzung für die entsprechend den Rechtsvorschrif
ten erforderliche Zustimmung zur Durchführung von Baumaß
nahmen.

(2) Der Rechtsträger, Eigentümer oder Verfügungsberech
tigte ist für die Einhaltung der genehmigten denkmalpflege
rischen Zielstellung bei der Projektierung bzw. Ausführung 
der Maßnahmen verantwortlich. Die fachliche Kontrolle ob
liegt dem Institut.

(3) Bei Nichteinhaltung der denkmalpflegerischen Zielstel
lung erlischt die Genehmigung, und das zuständige staatliche 
Organ kann Auflagen nach § 9 Abs. 3 des Gesetzes zur Durch
führung der erforderlichen denkmalpflegerischen Maßnah
men erteilen.

§ 9

Spezifische Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten an 
Denkmalen sind von hierfür zugelassenen Betrieben und 
Restauratoren auszuführen. Die Zulassung als Spezialbetrieb, 
Sachverständiger oder Restaurator für Denkmalpflege wird 
vom Minister für Kultur geregelt.

§10
(1) Denkmale gehören nicht zu den Grundmitteln von 

Rechtsträgern im Bereich der staatlichen Organe und Einrich
tungen. Das gilt auch im Bereich der volkseigenen Wirtschaft, 
soweit sie nicht für die staatlichen bzw. betrieblichen oder ge
sellschaftlichen Aufgaben des Rechtsträgers eingesetzt sind 
und ihre Anschaffung nicht aus Investitionismitteln erfolgte.


